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AG Recht

Wir schützen die Demokratie vor
Verfassungsfeinden
Johannes  Fechner,  parlamentarischer  Geschäftsführer  und  zuständiger
Berichterstatter:

Die  Regierungsfraktionen  haben  gemeinsam  mit  der  Unionsfraktion  eine
Einigung erzielt, mittels Grundgesetzänderung das Bundesverfassungsgericht
vor  möglichen  Angriffen  von  Verfassungsfeinden  noch  besser  zu  schützen.
Dazu werden grundlegende Strukturen des Bundesverfassungsgerichtes, die
bislang einfachgesetzlich geregelt sind, in das Grundgesetz aufgenommen. Es
handelt sich konkret um den Status des Gerichts, die Amtszeit der Richter (12
Jahre), die Altersgrenze der Richter (68 Jahre), die Zahl der Richter (16), die
Zahl der Senate (2),  Ausschluss der Wiederwahl nach 12 Amtsjahren, die
Fortführung  der  Amtsgeschäfte  bis  zur  Wahl  des  Nachfolgers,  die
Bindungswirkung  der  Entscheidungen  des  Gerichts  und  die
Geschäftsordnungsautonomie. Außerdem ergänzen wir im Grundgesetz eine
Öffnungsklausel für eine Regelung, falls bei der Wahl in einem Wahlgremium
(Bundestag beziehungsweise Bundesrat) keine Mehrheit für einen Kandidaten
oder  eine  Kandidatin  zustande  kommt.  Von  dieser  Öffnungsklausel  machen
wir zugleich Gebrauch: Wir regeln in einem Gesetz, dass das Wahlrecht im
Falle einer Blockade in einem Wahlorgan nach einer bestimmten Frist auch
vom anderen Organ ausgeübt werden kann.

„Wir  wollen  das  Bundesverfassungsgericht  noch  besser  gegen  mögliche  Angriffe  von
Verfassungsfeinden absichern. In Osteuropa konnten wir sehen, wie schnell der Abbau
des  Rechtsstaates  erfolgte,  indem  die  dortigen  Verfassungsgerichte  lahmgelegt
wurden. Durch klare Regelungen des Wahlverfahrens vermeiden wir Hängepartien und
sichern die  Arbeitsfähigkeit  des  Verfassungsgerichtes.  Wir  verhindern,  dass,  wie  in
Osteuropa  geschehen,  durch  Schaffung  neuer  Senate  oder  die  Herabsetzung  der
Altersgrenze  neue  Verfassungsrichterstellen  geschaffen  werden,  die  mit  Günstlingen
besetzt werden können. Auch wird das Verfassungsgericht sich eine Geschäftsordnung
geben können, die seine Arbeitsfähigkeit sichert.“
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